
Chancen und Möglichkeiten von 
präventiven und niedrigschwelligen 

Leistungen für Betroffene – Fachtag zur 
Umsetzung des § 20 SGB VIII

Digitaler AFET-Fachtag am 29.09.2023



Der neue § 20 SGB VIII „Betreuung und Versorgung 
des Kindes in Notsituationen“ 

Viele Gründe für niedrigschwellige und präventive Hilfen  
als Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe

• Empfehlungen der AG-KpkE
– Knapp 4 Mio. Kinder und Jugendliche mit mind. einem psychisch kranken Elternteil 

– Ca. 3 Mio. Kinder und Jugendliche mit mind. einem suchterkrankten Elternteil 

• Mehr Prävention vor Ort als Ziel des KJSG

• Chancen niedrigschwelliger und leichter Zugänge zu 
Hilfen
– Vermeidung intensiver und stark intervenierender Hilfen (z.B. Vermeidung 

„Systemsprenger*innen“)

– Fachkräftemangel

– …



Der neue § 20 SGB VIII „Betreuung und Versorgung 
des Kindes in Notsituationen“ I

Hilfen nicht nur für Familien mit psychisch und/oder suchterkrankten 
Eltern(-teilen): 

Als Gründe für eine § 20er-Hilfe gelten u.a. 

➢ Tod eines Elternteils, 

➢ (lebensbedrohliche) Erkrankung der überwiegend das/die Kind/er 
betreuenden Person, 

➢ akute, chronische oder unheilbare Erkrankungen, 

➢ Klinikaufenthalt, Kur-/Rehabilitationsmaßnahme, Inhaftierung 
eines Elternteils 

➢ oder Entlastung der Eltern in Pflegesituationen 

➢ Suchterkrankung und psychische Erkrankung (vgl. Bange 2022)



(Ausgewählte) Ergebnisse 
der AFET-Umfrage 

„Bestandsaufnahme zur 
Umsetzung des § 20 SGB 
VIII bei Jugendämtern“
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Begründung für fehlende Aktivitäten 

zur Umsetzung:

• Überlastung/fehlende 

Ressourcen/andere Priorisierung 

• Kein Bedarf

• Andere Lösungen/Hilfen

• Grundsätzliche Kritik und Unklarheit 

• Keine notwendigen Strukturen 

vorhanden

• Aktivitäten geplant

Stand der Umsetzung
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Aktivitäten zur Umsetzung des 

§ 20 SGB VIII im Jugendamt

ja nein



Konkretisierung der Aktivitäten
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Bedeutung des § 20 SGB VIII und Anzahl der 
Hilfen  
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